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Kurztitel 
 
Projektförderung von internationalen Jugendbegegnungen und städtepartnerschaftlichen 
Austauschen 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Der Stadtrat beschließt die anhängende Richtlinie zur Projektförderung Internationaler 

Jugendbegegnungen unter ausdrücklicher Einbeziehung und Verfahrensregelung 
städtepartnerschaftlicher Austausche gem. des § 11 i. V. m. §§ 12 bis 14 und 74 SGB VIII. 

 
2. Es werden jährlich  auf den Erfahrungen der Vorjahre aufbauend bis zu 50.000 EUR für das 

Arbeitsfeld Förderung Internationale Jugendbegegnungen und städtepartnerschaftliche 
Austausche zur Verfügung gestellt. Die benötigten Mittel sind aus dem Teilbudget für die 
Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. 

 
3. Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung von 

internationalen Jugendbegegnungen und städtepartnerschaftlichen Austauschen tritt zum 
01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt mit dem 31.12.2011 die RL 2.2 „Internationale 
Jugendbegegnungen“ aus den „Fachförderrichtlinien des Jugendamtes der 
Landeshauptstadt Magdeburg zur Gewährung von Zuwendungen an freie Träger der 
Jugendhilfe für Leistungen gem. §§ 11-13 und § 16 (2) SGB VIII“ vom 18.10.2001 außer 
Kraft.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  51 Jugendamt Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
 36201 36302 36601 
36702  ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

 01.01.2012 JA  NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:  TB51 

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
2012   51510000 TB51 889.900  
2012   51510200 TB51 2.283.000  
2012   51510300 TB51 562.300  
2012    51510400                           TB51 175.900  
2012  51510500                           TB51             89.600
Summe:                                                                                                          4.000.700 

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich    51 

Sachbearbeiter 
Frau Dr. Arnold 

Unterschrift AL / FBL 
Herr Dr. Klaus 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)   Herr Brüning Unterschrift 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2012 
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Begründung: 
 
Mit dem Beschluss des Stadtrates Nr. 2400-79(IV)09 beauftragte der Oberbürgermeister unter 
Einbeziehung kommunaler und regionaler Träger eine kommunale Richtlinie zur Förderung von 
Jugendaustauschen mit Partnerstädten Magdeburgs zu erarbeiten. 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes fördert seit vielen Jahren Internationale Jugendbegegnungen 
freier Träger der Jugendhilfe gem. der § 11 i. V. m. §§ 12 bis 14 und 74 SGB VIII im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. Auf der Basis der Förderrichtlinie soll die Förderung dahingehend 
erweitert werden, dass städtepartnerschaftliche Austausche als ein Bestandteil aufgenommen 
werden. 
 
Die Förderung von internationalen Jugendbegegnungen und städtepartnerschaftlichen 
Austauschen erfolgt auf der Grundlage des SGB VIII. 
 
Die finanziellen Mittel im Bereich der Förderung Internationaler Jugendbegegnungen und  
städtepartnerschaftlicher Austausche werden aus dem Teilbudget für die Kinder- und Jugendarbeit 
zur Verfügung gestellt. Es stehen keine zusätzlichen finanziellen Mittel zweckgebunden zur 
Verfügung.  
 
In einer „globalisierten“ Welt sind auch Internationalität und Städtepartnerschaft als Bildungs- und 
Förderziele zu betrachten. Mit der neuen Richtlinie gelingt es diesem Anspruch besser zu 
entsprechen und bestehende Interessen und Angebote zusammen zu führen. Dem besonderen 
Finanz- und Förderaufwand wird sowohl in der Antragsbearbeitung als auch bei der Ausreichung 
der Fördermittel Rechnung getragen. 
 
Zur umfänglichen Prüfung und Bearbeitung der Anträge sind ggf. zusätzliche personelle 
Ressourcen im Jugendamt notwendig und einzuplanen.  
 
In die Erarbeitung der Richtlinie war die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. (AGSA) 
eingebunden. Diesem wurde per Vertrag bereits in 2007 durch die Landeshauptstadt Magdeburg 
nichthoheitliche städtepartnerschaftliche Aufgaben übertragen. 
 
Die erweiterte Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung von 
internationalen Jugendbegegnungen und städtepartnerschaftlichen Austauschen tritt zum 
01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt mit dem 31.12.2011 die RL 2.2 „Internationale 
Jugendbegegnungen“ aus den „Fachförderrichtlinien des Jugendamtes der Landeshauptstadt 
Magdeburg zur Gewährung von Zuwendungen an freie Träger der Jugendhilfe für Leistungen gem. 
§§ 11-13 und § 16 (2) SGB VIII“ vom 18.10.2001 außer Kraft.  
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage A -  Richtlinie zur Projektförderung Internationaler Jugendbegegnungen  
                  mit den Anlagen 1 – 9 
  Anlage 1 – Förderhinweise zur Akquirierung von Drittmitteln 
  Anlage 2 – Antragsformular 
  Anlage 3 – Einzelkostenaufstellung 
  Anlage 4 – Honorarkostenaufstellung/-abrechnung 
  Anlage 5 – Programmablauf 
  Anlage 6 – Einzelkostenabrechnung 
  Anlage 7 – Einnahmennachweis 
  Anlage 8 – Aufwandsentschädigung 

Anlage 9 – Teilnehmerliste 
 




